
Urlaubspraxis 
hat sich bewährt 
In der Strafanstalt Lenz
burg wurde die Urlaubs
praxis für Gefangene ge
ändert. Das neue Konzept 
habe sich bewährt, meint 
auch das eidgenössische 
Departement des Inneren. 
Lenzburg. (sda). Das im Oktober 
1993 am Zollikerberg von einem 
Strafgefangenen im Hafturlaub 
verübte Tqtungsdelikt hat auch in 
der Strafanstalt Lenzburg zur ei
ner Neuregelung der Urlaubspra
xis geführt. Seit einem Jahr steht 
der Anstaltsleitung in heiklen Fäl
len eine Urlaubskommission bera
tend zur Seite. 
Gemäss dem Chef der Abteilung 
Strafrecht beim Departement des 
Innern, Robert Frauchiger, hat das 
neue System die Erwartungen er
füllt. Die Untersuchungskommis
sion hat 1994 Urlaubsgesuche von 
20 Gefangenen geprüft. In einigen 
Fällen wurde laut Frauehiger die 
Frage der Gemeingefahrlichkeit 
verneint und die Urlaubskompe
tenz an die Anstaltsdirektion zu
tückgegeben. 
In anderen Fällen habe die neu 
eingesetzte Kommission Urlaubs
gesuche abgewiesen, zurückge
stellt oder aber unter einschrän
kenden Auflagen und Bedingun
gen wie medizinische Behand
lung, Alkoholverbot oder Redu
zierung auf einen begleiteten Aus
gang gutgeheissen. Bei beurlaub
ten Straftätern seien keine beson
deren Vorkommnisse registiert 
worden. 
Die Urlaubskommission prüft Ge
suche von Tätern, die schwere 
Gewalt- oder Sexualdelikte be
gangen haben, sowie von Delin
quenten, die bei der Tatbegehung 
durch besondere Skrupellosigkeit 
aufgefallen sind. Die Kommission 
trägt gemäss Frauchiger sowohl 
der öffentlichen Sicherheit als 
auch den legitimen Ansprüchen 
der Gefangenen Rechnung. Im 
Zweifelsfall werde wie bereits 
früher zugunsten der öffentli~en 
Sicherheit entschieden. 


